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Sitzungskalender Dezember 2025

Montag, 01.12.2025
Sitzung des Schulausschusses

Montag, 08.12.2025
Sitzung des Kreisausschusses

Dienstag, 09.12.2025
Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, Klimaschutz und 
Abfallwirtschaft

Donnerstag, 11.12.2025
Sitzung des Bauausschusses

Freitag, 12.12.2025
Sitzung des Kreistages

Aktuelle Informationen bzw. Änderungen finden Sie unter:
www.erlangen-hoechstadt.de/verwaltung/sitzungsinformationen/
sitzungskalender

21. Sitzung des Schulausschusses des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt

Die nächste Sitzung des Schulausschusses des Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt findet am

Montag, den 01.12.2025,
um 09:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Landratsamtes
im Erdgeschoss, Raum-Nr. 029,

Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen,

statt.

Die Sitzung ist öffentlich und hat folgende Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der 20. Sitzung des Schulaus-
schusses am 09.07.2025

2.	 Bericht über den Stand der Schulbaumaßnahmen
3.	 Aktuelle Entwicklungen aus dem Bildungsbüro Erlangen-

Höchstadt
4.	 Digitale Bildung; Informationen über die verschiedenen Förder-

programme
5.	 Förderprogramm zur Beschaffung schulischer mobiler End

geräte; Beschaffung von Lehrerdienstgeräten
6.	 Staatliche Fachschule für künstliche Intelligenz; Erstmalige Be-

schaffung von Einrichtungsgegenständen zur fachtheoretischen 
und fachpraktischen Ausbildung

7.	 Entwicklung der Schülerzahlen im Bereich der Realschule Herzo-
genaurach und der Realschule Höchstadt a. d. Aisch

8.	 Vorberatung des Schulhaushaltes 2026

Alexander Tritthart
Landrat
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Geflügelpest im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Zwei Wildvögel in Röttenbach	 1 
positiv getestet; Veterinäramt bittet Geflügelhalter um Beachtung von 
Biosicherheitsmaßnahmen

Geflügelpest im Landkreis Erlangen-Höchstadt: 
Zwei Wildvögel in Röttenbach positiv getestet
Veterinäramt bittet Geflügelhalter um Beachtung von 
Biosicherheitsmaßnahmen

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde bei zwei Wildvögeln aus 
Röttenbach die Geflügelpest (auch Vogelgrippe oder Aviäre Influ-
enza, AI) amtlich bestätigt. Die beiden Höckerschwäne wiesen das 
Hochpathogene Aviäre Influenza-Virus (HPAI) des Subtyps H5N1 
auf. Der Nachweis erfolgte durch das nationale Referenzlabor am 
Friedrich-Loeffler-Institut.

Wie bereits vielfach in den Medien berichtet, breitet sich die Vogel-
grippe derzeit in ungewöhnlichem Ausmaß aus. Angesichts der 
aktuellen Seuchensituation empfiehlt das Veterinäramt dringend, 
die erforderlichen Biosicherheitsmaßnahmen zu beachten, um die 
Verbreitung der Krankheit zu verhindern.

Schutzmaßnahmen für Geflügelhaltungen

Infizierte Wildvögel stellen eine erhebliche Gefahr für die Hal-
tung von Nutzgeflügel dar – unabhängig davon, ob es sich um 
eine Hobbyhaltung mit wenigen Tieren oder um größere Betriebe 
handelt. Die rechtlichen und tiergesundheitlichen Folgen einer 
Geflügelpestinfektion in einem Hausgeflügelbestand wären gravie-
rend. Daher ist es entscheidend, eine Ansteckung des Hausgeflü-
gels zu verhindern.

Laut der Geflügelpest-Verordnung sind Geflügelhalter verpflichtet, 
folgende Schutzmaßnahmen umzusetzen:

•	 Geflügel nur an Stellen füttern, die für Wildvögel unzugänglich 
sind.

•	 Das Geflügel nicht mit Oberflächenwasser tränken, das auch von 
Wildvögeln genutzt wird.

•	 Futter, Einstreu und andere Materialien, mit denen das Geflügel 
in Kontakt kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbe-
wahren.

Biosicherheit erhöhen

Das Veterinäramt empfiehlt, alle möglichen Biosicherheitsmaßnah-
men zu ergreifen, um den direkten Kontakt zwischen Wild- und 
Hausgeflügel zu vermeiden. Geflügel sollte daher in Ställen oder 
entsprechend geschützten Volieren untergebracht werden. Diese 
Schutzvorrichtungen müssen eine dichte, nach oben gesicherte 
Abdeckung und Seitenbegrenzungen aufweisen, die das Eindrin-
gen von Wildvögeln verhindern.
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Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zur Geflügelpest und zu den empfohle-
nen Biosicherheitsmaßnahmen finden Geflügelhalter auf der Web-
seite des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL) unter dem Stichwort „Geflügelpest“: www.lgl.
bayern.de.

Meldung verendeter Vögel

Ein enger Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel sollte 
vermieden werden. Tot aufgefundene Wildvögel dürfen weder 
berührt noch bewegt werden. Das Landratsamt bittet die Bevöl-
kerung, Funde verendeter Vögel – insbesondere von Wassergeflü-
gel wie Schwänen, Enten oder Gänsen sowie Greifvögeln – dem 
Veterinäramt telefonisch unter 09193 / 20 24 23 oder per E-Mail 
an vet@erlangen-hoechstadt.de unter Angabe des genauen Fund-
ortes zu melden. 

Bei Wildtauben und Singvögeln besteht nur ein geringes Risiko 
einer Übertragung von Krankheitserregern. Vereinzelte tote Tiere 
dieser Arten müssen daher nicht gemeldet werden. Werden jedoch 
mehrere tote Wildtauben oder Singvögel in einem Gebiet gefun-
den, ist eine Mitteilung an die zuständige Veterinärbehörde sinn-
voll. Zudem wird erneut auf die Pflicht zur Anmeldung von Geflü-
gelhaltungen beim Veterinäramt hingewiesen.
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